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Vorwort

Dieses Buch folgt nur einem Gedanken: Es beschreibt den Staat in Latein-
amerika als eine Geschichte geteilter Ordnungen. Denn dadurch können 
wir, so der Glaube, diesen Staat, wie er in der neueren Geschichte geworden 
ist, besser verstehen. Und zugleich räumen wir ihm auf diese Weise wieder 
einen Platz ein in den allgemeinen Erörterungen des Staates und des Staats-
begriffs, die in der Wissenschaft geführt werden. Aus diesen Betrachtungen 
war der Staat in Lateinamerika seit geraumer Zeit eher verschwunden, wohl 
weil er vielen nur als ein nicht recht gelungenes Abbild des europäischen 
Staates gilt, das näher zu analysieren nicht lohnt. In diesem Buch wollen wir 
den Staat in Lateinamerika dagegen in seiner eigenen Geschichte betrachten 
und ihn in dieser Geschichte würdigen. Denn wir können aus der Geschich-
te dieses Staates viel lernen, nicht nur mit Blick auf Lateinamerika, sondern 
auch was unser Wissen um den Staat im Allgemeinen angeht.

Dieses Buch behandelt nicht die altamerikanischen Staaten, sondern 
setzt mit der Errichtung des neuzeitlichen Staates in Amerika ein und folgt 
in der Reihung der Kapitel der Chronologie. Das Buch ist aus der Literatur 
gearbeitet, anders wäre der Gegenstand für einen Überblick dieser Art nicht 
zu bewältigen. Um die Bibliographie nicht noch weiter anwachsen zu lassen, 
werden mitunter nur Sammelbände zitiert, nicht der einzelne Aufsatz. Mit-
unter greife ich in diesem Buch auf meine älteren Arbeiten zurück, soweit sie 
für mich noch eine Bedeutung haben; mitunter übernehme ich Text daraus, 
ohne dies immer kenntlich zu machen oder gesondert darauf hinzuweisen. 
Jürgen Hotz danke ich für die Durchsicht des Manuskripts.

Göttingen, im Frühjahr 2017  Michael Riekenberg





Einführung

Die Geschichtswissenschaft hat die staatliche Ordnung in Lateinamerika 
lange Zeit nicht aus dem Verhältnis heraus, in dem Menschen zum Staat 
standen, gedeutet, sondern aus der Idee des Staates heraus behandelt. Dies ist 
auch nicht weiter verwunderlich. Denn die Geschichtswissenschaft arbeitet 
bevorzugt aus den Quellen staatlicher Archive. Dort fand sie diese Idee des 
Staates, sowohl in der Aufteilung, Gliederung und Ordnung des Archivs wie 
in den Schriftstücken, die es aufbewahrt und aus denen die Sprache des Staa-
tes spricht. Und weil sie an die Autorität des Archivs und an die Macht der 
Quelle glauben muss, da dieser Glaube erst ihre Identität als Wissenschaft 
verbürgt, hat die Geschichtswissenschaft die Sprachspiele, die das Archiv ihr 
gab, oft genug nur übernommen und nacherzählt. Somit galt ihre Sorge in 
erster Linie dem Staat und seiner Idee selbst, wenn sie den Staat betrachtete 
und über ihn schrieb.

Jedoch ist wohl überflüssig an dieser Stelle näher auszuführen, dass der 
Staat – in der Geschichte Lateinamerikas wie andernorts auch – sich von der 
Idee des Staates, wie wir sie besonders klar in den Texten der Staatsphiloso-
phie erörtert finden, unterschied. Diese Diskrepanz ist in der Wissenschaft 
vielfach bemerkt und im Regelfall zum Nachteil des Staates gewertet wor-
den, diese Diskrepanz steht auch am Anfang dieses Buches. Aber dessen Ziel 
ist nicht, Klage über den Staat in Lateinamerika und die von ihm erlassene 
Ordnung zu führen, als sei dieser Staat missraten oder wäre er seinen Aufga-
ben und Pflichten nicht recht nachgekommen, einem Versager gleich. Viel-
mehr stellt es die Frage, wie Menschen den Staat in Lateinamerika – genauer 
müssten wir im Plural von Staaten sprechen, wie im Verlauf dieses Buches 
noch zu sehen sein wird – für sich begriffen und wie sie ihn dadurch erst zu 
dem machten, was er wurde. Denn das ist die Grundannahme, von der die-
ses Buch ausgeht: Dass der Staat nicht einfach in seinen Beamten, Verwal-
tungen oder Gesetzen »da« ist, sondern erst in der Bedeutung, die sowohl 
seine Angehörigen selbst wie die Menschen, die er regieren will, ihm geben, 
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sein Dasein erhält. Somit existiert der Staat nicht einfach, sondern er wird 
erst dadurch, dass Menschen sich über ihn verständigen, beständig erzeugt.

Nun bringt es die Sprache in diesem Buch mit sich, dass der Staat, von 
dem hier die Rede ist, vor den Augen des Lesers vergegenständlicht erscheint, 
als sei er ein klar umrissenes, einheitliches und einem Menschen gleich han-
delndes Gebilde, was aber sämtlich nicht zutrifft. Zwar besitzen wir berühm-
te Vorbilder, wenn wir so verfahren: In dem Leviathan, der am Anfang aller 
neuzeitlichen politischen Theorie des Staates steht, hatte Thomas Hobbes 
den Staat ja bekanntlich als einen künstlichen Menschen beschrieben. In ge-
wisser Hinsicht verfahren wir in diesem Buch ähnlich. Jedoch gebrauchen 
wir dieses Bild, denn mehr ist es nicht, hier nicht in einem ontologischen 
Sinn. Für uns verbirgt sich darin keine Seinsaussage über den Staat, sondern 
es ist nur ein Narrativ, das wir uns erzählen und das uns in methodischer 
Hinsicht helfen soll, über den Staat zu sprechen und uns über ihn zu verstän-
digen. Denn wenn wir den Staat, worum es in diesem Buch geht, verstehen 
wollen, dann müssen wir ihn erzählen, weil wir nur das verstehen können, 
was wir zu erzählen vermögen. Also müssen wir den Staat in Geschichten 
verstricken, in denen er handelt, um ihn uns auf diese Weise vor Augen zu 
führen und uns zur Anschauung zu bringen.

Sicherlich, das will ich gerne zugestehen, führt diese Methode leicht zu 
Irritationen und Missverständnissen. Deshalb habe ich beim Schreiben die-
ses Buches des Öfteren überlegt, die Sprache, in der hier über den Staat ge-
sprochen wird, aufzugeben, um stattdessen andere Worte und Sätze für ihn 
zu finden und dadurch den Eindruck zu vermeiden, er sei ein mit einem ei-
genen Willen ausgestattetes Wesen, das sich erst im Wissen seiner selbst Ge-
stalt geben würde. Aber ich habe dieser Versuchung nicht nachgegeben und 
nehme die Vergegenständlichung des Staates in der Sprache, die in diesem 
Buch geschieht, in Kauf. Ja, in gewisser Hinsicht erscheint sie mir inzwi-
schen gar vorteilhaft, weil sie hilft, den Staat vor dem Verschwinden aus un-
serer Sprache und damit auch vor der Abschaffung in der Welt unserer Ge-
danken und Vorstellungen zu bewahren.

Denn in der Wissenschaft findet sich ja seit geraumer Zeit die Neigung, 
das Reden über den Staat einzustellen. Dem liegt nicht allein die Schwierig-
keit zugrunde, den Begriff Staat definieren zu müssen. Auch gab es sachliche 
Gründe, Veränderungen, die man glaubte, beobachten zu können und die 
dem Bestand von Staatlichkeit abträglich schienen. So schrieb Carl Schmitt 
bereits im Jahr 1963 in einem Vorwort zu Der Begriff des Politischen, dass das 
Politische in seiner Ausübung sich vom Staat lösen und stattdessen mit an-
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deren Akteuren, er sprach vom »Partisan«, verbinden würde und dadurch 
die »Epoche der Staatlichkeit« unwiderruflich zu Ende ginge (vgl. Münk-
ler 2000: 55). Carl Schmitt verstand dies als einen »bedrohlichen Vorgang« 
(Münkler 2000: 55). Andere dagegen begrüßten ihn oder forderten ihn gar 
ein, weil sie den Staat und die staatliche Ordnungsmacht aufgrund ihrer po-
litischen Gesinnung ablehnen, mitunter gar hassen. So erhielten die Zweifel 
am Staat wie an dessen Begriff aus ganz unterschiedlichen Quellen Nahrung, 
teils waren sie wissenschaftlicher, teils anderer Natur, weshalb die Soziologie 
des Staates vorübergehend Gefahr lief, dass ihr Gegenstand ihr abhanden 
kommen könne.

Denn der Staat existiert in unserer Sprache. Erst die Sprache bewirkt, 
dass wir eine Wirklichkeit mit Anderen teilen und für »gewiss« halten (vgl. 
Berger/Luckmann 1980: 40). Somit verleiht erst die Sprache dem, was wir in 
unseren Gedanken und Vorstellungen mit Herrschaft, Autorität oder Sou-
veränität und mit deren Organisation und Ausübung verbinden, Halt und 
Kohäsion und fügt es zu einem eigenen, für uns umgrenzten Gegenstand 
zusammen, den wir Staat nennen (vgl. Bratsis 2006: 16). Also gibt uns erst 
die Sprache die Gewissheit, dass ein Staat existiert. In gewisser Hinsicht ist 
es diese vorgestellte, »symbolische Präsenz«, in der der Staat wie in einer Zu-
sammenschau seine Bestätigung und dadurch sein Dasein findet (vgl. Bartel-
son 2001: 186). Also müssen wir über den Staat sprechen und ihn benennen, 
um ihm sein Dasein zu geben. Hören wir damit auf, laufen wir Gefahr, ihn 
dem Verschwinden anheim zu geben.

Dem sollten wir aber nicht nachgeben und dem Staat in unserer Betrach-
tung nicht einfach fliehen. An anderer Stelle (vgl. Riekenberg 2014: 12) habe 
ich bereits einmal die Geschichte von John Lloyd Stephens erzählt, der in 
den Jahren 1839 bis 1842 Zentralamerika bereiste, dort archäologische Stu-
dien betrieb und überdies zeitweilig als Gesandter der nordamerikanischen 
Regierung wirkte. In dieser Eigenschaft als Diplomat fiel ihm die Aufgabe 
zu, der Regierung der Zentralamerikanischen Föderation ein Schreiben zu 
überbringen, was sich freilich als ein außerordentlich schwieriges Unterfan-
gen erwies. Denn in den Wirren der Zeit hatte Stephens große Mühe, auf 
dem Gebiet der Föderation, die gerade im inneren Krieg zugrunde gegan-
gen war, einen Vertreter eines Staates zu finden, dem er das Schreiben aus-
händigen konnte. Was Stephens damals suchte, war keine Art und Weise des 
Herrschens und auch kein Feld des Regierens und Verwaltens, wovon heu-
te vielfach in der Soziologie die Rede ist, wenn Staatlichkeit behandelt wird, 
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sondern er suchte den Staat bzw. dessen Stellvertreter, weil er eine Idee des 
Staates besaß.

Wir sollten in unseren Betrachtungen bei der Suche nach dem Staat und 
dessen Begriff ebenfalls nicht aufgeben, dazu war und ist der Staat zu wich-
tig, nicht nur in der neueren Geschichte Lateinamerikas. Die Frage, die sich 
für dieses Buch stellt, ist deshalb nicht die, was wir in unseren Überlegun-
gen an die Stelle des Staates setzen, sondern die, wie wir über den Staat re-
den wollen. Nun werden wir in der Wissenschaft wie in einem Reflex, dem 
Pawlowschen Hund gleich, auf Max Weber und seine Soziologie verwiesen, 
wenn wir nach einem Begriff des Staates und Wegen zu seiner Betrachtung 
suchen. Auch dieses Buch nimmt, weil es von geteilten Ordnungen han-
delt und weil für Max Weber der Zweck des Staates ja gerade die Garantie 
und Durchsetzung von Ordnungen war, sein Verständnis des Staates als Aus-
gangspunkt – freilich um es später, wenn wir unsere soziologischen Über-
legungen um (wie es für den Geschichtsraum Lateinamerika aufgrund der 
Zusammensetzung seiner Bevölkerung unabdingbar ist) ethnographische er-
gänzen, wieder zu verlassen. In seiner Soziologie ging Max Weber davon aus, 
dass alle politischen Gebilde Gewaltgebilde seien. Den Staat definierte er 
als einen Anstaltsverband, dessen besonderes Merkmal darin bestünde, dass 
die Herrschaftsinstanz erfolgreich das Monopol physischen Zwangs für die 
Durchführung der Ordnungen zu erzwingen und auszuüben vermag (vgl. 
Breuer 1998: 18). Somit sind wir seit Max Webers Soziologie auf die Garantie 
von Ordnungen und auf die kollektive physische Gewalt und ihre Kon trolle 
in einem Gewaltmonopol, also das alleinige Anrecht des Staates auf die statt-
hafte Ausübung der Gewalt, verwiesen, wenn wir über den Staat sprechen. 
Für Lateinamerika oder, wovon dieses Buch schwerpunktmäßig handelt, für 
den ehemals spanisch-amerikanischen Raum ist dieser Staatsbegriff beson-
ders ergiebig, weil der Staat in der neueren Geschichte Lateinamerikas die-
ses Gewaltmonopol häufig nicht besaß, ja, er mitunter sein Verlangen, es zu 
erringen, aufgab. Aus diesem Grund aber vermag die Stellung des Staates in 
der Organisation und Verwaltung der Gewalt uns vieles über ihn zu sagen. 
Vor allem hilft es uns, den Staat in Lateinamerika, wie Juan Carlos Garava-
glia und Juan Pro Ruiz (2013: 11) es fordern, eben als Staat in Lateinamerika, 
also in seiner Eigenart zu begreifen und nicht bloß als Ausgeburt eines euro-
päischen Musters.

In diesem Buch betrachten wir den Zeitraum seit 1500. Nun ist die Fra-
ge, ab wann wir überhaupt von der Existenz eines Staates sprechen können, 
in der Wissenschaft bekanntlich umstritten, dies gilt sowohl in begrifflicher 
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wie in empirischer Hinsicht. Auch für Lateinamerika oder, weiter gefasst, 
den iberischen Geschichtsraum, dem wir Lateinamerika zumindest in der 
Kolonialzeit zuordnen können, finden wir in der Literatur Vorbehalte dage-
gen, den Begriff des Staates allzu weit auszulegen und bereits auf die frühe 
Neuzeit auszudehnen. Ich denke hier an die Untersuchung von Alejandro 
Cañeque (2004) über die spanische Königsherrschaft im kolonialen Mexi-
ko. Dort heißt es, dass in der iberischen frühen Neuzeit – das ist ungefähr 
der Zeitraum zwischen der Mitte des 15. und dem Ende des 17. Jahrhun-
derts – noch kein Staat, wie er unseren heutigen Vorstellungen entspricht, 
existiert habe. Zwar habe es keine feudalen Strukturen in dem Sinn gegeben, 
dass Andere außerhalb des Staates ursprüngliche Rechte besessen hätten, die 
nicht von der obersten Staatsgewalt abgeleitet gewesen wären. Auch gab es in 
Amerika keinen Stand mit eigenen Herrschaftsrechten. Jedoch habe sich die 
Vorstellung von Herrschaft zu sehr auf die Person des Monarchen gerichtet. 
Auch sei das politische Gebilde, das sich um die Krone und, betrachten wir 
Lateinamerika, um deren Stellvertreter vor Ort, die in Mexiko und Peru an-
sässigen Vizekönige, gruppierte, gegenüber anderen Verbänden oder Verge-
meinschaftungen nicht hinreichend autonom gewesen, um von der Existenz 
eines eigenständigen Staates sprechen zu können. Mit der Vorstellung von 
Herrschaft als abstrakte Institution, wie sie für den Begriff des neuzeitlichen 
Staates unabdingbar ist, habe sich all dies nicht vertragen.

Und als Beleg wird auf die Sprache der Zeit verwiesen, konkret auf das 
erste Wörterbuch der spanischen (kastilischen) Sprache, das im Jahr 1611 er-
schien und von dem Gelehrten Sebastián de Covarrubias verfasst war. Zwar 
war der Begriff des Staates darin aufgeführt. Jedoch bezog Covarrubias, der 
der Sprache im Übrigen – wir kommen später, wenn wir über Sprache und 
Staat schreiben, darauf zurück – eine unmittelbar staats- wie auch imperi-
enbildende Aufgabe zudachte, das Wort estado nicht nur auf das »König-
reich« und dessen »Regierung«, sondern ebenso auf die »Republik«, in der es 
»verschiedene Staaten, einige säkulare, andere kirchliche« gäbe (Covarrubias 
1611: 382). Insofern existierte der Staat in der politischen Vorstellungswelt 
der damaligen Zeit, soweit wir sie aus ihrer gedruckten Sprache erschließen 
können, nicht als eine singuläre, zentralisierte Form politischer Herrschaft, 
sondern nur als ein Konglomerat verschiedener Ordnungen, die teils mitein-
ander rivalisierten, teils einander stützten, und sowohl als Regierungsgewalt, 
deren vornehmste Aufgabe die Entscheidung über Krieg und Frieden war 
(vgl. Covarrubias 1611: 382), wie auch als eine Anzahl nebeneinander an-
geordneter korporativer oder ständischer Gebilde. Allerdings, dies gilt es zu 
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unterstreichen, verstand Covarrubias den Staat oder die Republik bereits als 
institutionelles Gefüge, nicht als eine nur auf personalen Bindungen beru-
hende Herrschaftsform. »Politik« (política) schließlich war nach Covarrubi-
as (1611: 875) die »Wissenschaft und Weise, die Stadt und Republik zu re-
gieren«. Offenbar war der Begriff des Staates in der Zeit, als die Geschichte 
des neuzeitlichen Staates in Amerika begann, für verschiedene Inhalte offen 
und nicht auf die spezifische Form territorialer Herrschaft festgelegt, die wir 
heute gemeinhin mit dem Begriff verbinden. Wie hätte es auch anders sein 
können?

Aber gab es deswegen keinen Staat? Betrachten wir dazu den (soweit man 
das Wort hierfür verwenden mag) »Anfang« des neuzeitlichen Staates in La-
teinamerika, den wir allerdings nicht auf dem amerikanischen Kontinent, 
sondern in Kastilien zu suchen haben, und richten wir unsere Aufmerksam-
keit auf die politische Kontrolle der Gewaltausübung in der damaligen Zeit, 
also auf die Frage nach dem Monopol legitimer physischer Gewalttat, weil es 
ja im Zentrum des »modernen«, Weberschen Staatsbegriffs steht. In Kastili-
en wurde, nachdem es bereits seit dem hohen Mittelalter Vorläufer gegeben 
hatte, im Jahr 1476 die Santa Hermandad (»Heilige Bruderschaft«) gegrün-
det. Dies war ein Bund, den die damals bedeutendsten Städte des König-
reichs zur Sicherung und Wahrung des Landfriedens durch eigene Polizei-
kräfte aus Angehörigen der Bruderschaften schlossen (vgl. Martínez Ruiz 
1992). Den Erbfolgekrieg von 1474 bis 1479 nutzte die Krone nun jedoch, 
um gegen den Widerstand der Städte und von Teilen des Adels die Kon-
trolle über die Santa Hermandad an sich zu ziehen. Diese sollte nicht länger 
als Bruderschaft, sondern als stehende Polizei organisiert werden, die fortan 
nicht mehr den städtischen Regierungen, sondern der Krone selbst bzw. ei-
nem von ihr beauftragten militärischen Befehlshaber unterstand. Dazu wur-
de ein Consejo de la Hermandad gegründet, eine oberste Ratsbehörde, der 
zugleich Gerichtsbefugnisse übertragen wurden und deren Mitglieder die 
Krone ernannte. Auf diese Weise bürokratisch organisiert, wurde die Her-
mandad zu einem gemessen an der Dichte und Größe anderer Verwaltungen 
und Verbände damals »mächtigen Apparat« (Martínez Ruiz 1992: 104). Kurz 
vor der Jahrhundertwende wurde dieser Rat dann wieder aufgelöst, und die 
Polizeigewalt fiel zurück in die Befugnis der Städte und Gemeinden.

Diese Geschichte zeigt, wie die kastilische Krone im späten 15. Jahrhun-
dert einen auf Dauer angelegten und hierarchisch angeordneten Verbund 
aus einem Herrschaftszentrum (Krone), Beamten (Ratsbehörde) und Be-
fehlshabern von Polizei oder Militär schuf, der – um nochmals Max Weber 
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zu zitieren – eine Dauervergesellschaftung der Gewalt unter Einbeziehung 
richterlicher und administrativer Befugnisse anstrebte oder als Aufgabe zu-
gewiesen bekam. Was hier entstand, war also ein Staat, und dies durchaus 
in einem unserem heutigen Sprachgebrauch analogen Sinn, denn wie anders 
wollten wir dieses Gebilde sonst nennen? Auch die Rückführung der Poli-
zeigewalt in die Befugnis der Städte, zu der es am Ende des 15. Jahrhunderts 
kam, ist kein Grund, den Begriff des Staates in diesem Fall aufzugeben. Zwar 
findet sich in der Wissenschaft, wenn sie Max Webers Staatsbegriff aufgreift 
und damit arbeitet, die Ansicht, dass der Staat nur in der erfolgreichen Aus-
übung des Monopols legitimer Gewalt existieren könne, andernfalls ginge er 
zugrunde. Aber dies ist ein Missverständnis. Denn das Gewaltmonopol ist 
nichts, das entweder da oder nicht da, einmal gewonnen oder verloren ist. Es 
ist vielmehr etwas, das geschieht und sich deshalb beständig verändert, es ist 
eine dynamische, keine statische Größe. Oder wie Max Weber (1973: 453) 
schrieb: Der Staat (er setzte das Wort in Anführungszeichen) sei »derjenige 
Verband, der das Monopol legitimer Gewaltsamkeit in Anspruch nimmt, 
anders ist er nicht zu definieren«. Eine Inanspruchnahme ist aber, wir kön-
nen es im Duden nachlesen, zunächst einmal nur eine Forderung, erst an 
zweiter Stelle ein unumstößliches Anrecht.

Das Bild des Staates, der im Fehlen eines Gewaltmonopols verschwin-
den und nicht (mehr) existieren würde, das sich in mancher Literatur findet, 
führt somit in die Irre. Wäre es anders, könnten wir im Übrigen auch gar 
kein Buch über den Staat in der neueren Geschichte Lateinamerikas schrei-
ben. Denn dieser Staat war in der Regel nicht in der Lage, die Kontrolle 
legitimer Gewalttat dauerhaft und beständig an sich zu ziehen und sie in 
allen Teilen des von ihm für seine Regierung beanspruchten Territoriums 
verbindlich durchzusetzen. Ja, zeitweilig scheint der Staat gar nicht danach 
gestrebt zu haben, dies zu tun, um vielmehr auf die Erringung eines vollum-
fänglichen Gewaltmonopols und die Durchsetzung seiner Ordnungsmacht 
zu verzichten und stattdessen Souveränität zu delegieren oder zu (ver)teilen. 
In der Literatur gilt dieser Verzicht auf die Inanspruchnahme eines Gewalt-
monopols und dessen Ausübung als signifikanter Unterschied des Staates in 
Lateinamerika zu dem in Westeuropa. Denn dort hätten sich im Westfäli-
schen Staatensystem, spätestens jedoch nach der Französischen Revolution 
und dem Wiener Kongress (vgl. Finer 1997: 5), souveräne Staaten ausgebil-
det, die jeder für sich das Monopol legitimer Gewaltanwendung innerhalb 
ihres Staatsgebietes erfolgreich ausüben lernten.



16 Geteilte Ordnungen

In Lateinamerika dagegen, in den Hochländern Mexikos oder Perus mit 
ihren kräftigen gemeindlich-korporativen Strukturen und lokalen, mitunter 
ethnisch gebundenen Vergemeinschaftungen brach sich das staatliche Ge-
waltmonopol an Gewohnheitsrecht und moralischen Ökonomien.1 Oder 
aber es verlief sich einfach in der Weite und demographischen Leere arider 
Landschaften und in den Übergängen der Grenzräume, der frontiers, von de-
nen in diesem Buch noch ausführlich die Rede sein wird.

So gab der Staat in Lateinamerika es verschiedentlich auf, nach einem 
vollumfänglichen Gewaltmonopol und dessen Ausübung zu streben, viel-
leicht hatte er dies auch nie in aller Härte, die dazu notwendig gewesen wäre, 
getan. Als in der Unabhängigkeitsbewegung im frühen 19. Jahrhundert die 
Errichtung des Nationalstaates eingeläutet wurde, richteten sich die Grün-
dungsväter dieses Staates jedenfalls in seiner Grundsteinlegung keineswegs 
nach dem »Westfälischen Modell«. Ihr Vorbild war nicht das alte Europa 
mit seiner Idee des absolutistischen Staates, sondern das aus dem als jugend-
haft geltenden Nordamerika stammende Staatsmodell von Philadelphia. Da-
rin aber bildete das Recht der Bürger, Waffen zu tragen, um selbst über den 
Staat zu »wachen«, einen Grundpfeiler der neuen staatlichen Ordnung (vgl. 
Sabato 2009). Somit wurden in Lateinamerika im frühen 19. Jahrhundert 
das Gewaltmonopol und der Anspruch des Staates darauf willentlich und als 
bewusst getroffene politische Entscheidung aus der Begründung des Staates 
entfernt – eine Entscheidung im Übrigen mit weitreichenden, tiefen Auswir-
kungen auf die Ausformung der Gewaltbeziehungen in der Region bis heute 
(vgl. Riekenberg 2014).

Insofern gruppierte sich der Staat in der neueren Geschichte Lateiname-
rikas nicht oder nur eingeschränkt um das Monopol legitimer Gewalttat, 
wie Max Weber es in seiner Soziologie beschrieb. Aber war dies eine Schwä-
che des Staates oder Zeichen seines Scheiterns in einer Welt, die ihm fremd 
blieb, bzw. unter Kulturen, die er nicht verstand, so wie deren Angehörige 
ihn nicht verstanden? In einer Betrachtungsweise, die vom Staat und seiner 
Idee ausgeht oder die das Westfälische für das allgemein gültige Modell des 
Staates hält, stellt sich dies wohl so dar. Denn dann, dies ist die Logik der 

 1 Der englische Sozialhistoriker Edward Thompson (1971) hat als moralische Ökonomien 
vorstaatliche Normengefüge und die damit verbundenen Mentalitäten bezeichnet. Mo-
ralische Ökonomien binden das unverbriefte Recht. Sie umfassen ein genaues, in der 
Tradition begründetes Wissen darüber, was gut und schlecht und was richtig und falsch 
ist. Sie pochen in der Regel auf Herkommen und das Gewohnheitsrecht und setzen auf 
lokale Autonomie.
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Institution, versagte der Staat, weil er Gewalt nicht umfänglich zu kontrol-
lieren und Andere jederzeit von ihrer Ausübung abzuhalten vermochte, um 
ihnen stattdessen seine Obhut aufzuzwingen. Verändern wir aber unseren 
Blickwinkel und fragen, wie Menschen den Staat in ihren Erwartungen und 
in dem daran gebundenen Verhalten erst erzeugten, stellt es sich anders dar.

Dann nämlich sehen wir, dass (die) Menschen in Lateinamerika zwar in 
einem Staat lebten, sie ihr eigenes Schicksal aber nicht mit dem des Staates 
verknüpften und deswegen keinen Mangel darin zu sehen vermochten, dass 
der Staat kein Gewaltmonopol besaß. Denn sie erwarteten nicht, dass der 
Staat für ihre Sicherheit sorgen würde, vielmehr suchten sie Schutz und Se-
kurität in anderen Vergemeinschaftungen und Verbänden oder im Mittel der 
gewaltsamen Selbsthilfe. Zwar übten sie diese nicht ständig aus, aber in ihren 
moralischen Ökonomien gaben sie sie als Handlungsoption auch nicht aus 
der Hand. Nicht selten misstrauten diese Menschen dem Staat und gelang 
es ihnen, den Staat daran zu hindern, ihnen seinen Schutz aufzuerlegen. So-
mit aber gaben sie in ihren Vorstellungen und Handlungen dem Staat, des-
sen Schutz sie nicht wollten oder nicht benötigten, eine andere Bedeutung, 
als die Idee des Staates es vorsah. Denn Menschen, die in einem Staat leben, 
ohne zu erwarten oder zu verlangen, dass dieser als oberste Ordnungsmacht 
fungiert und dazu ein Gewaltmonopol gewinnt, verändern in ihren Einstel-
lungen und in den damit verbundenen Verhaltensweisen den Staat selbst, 
weil der Staat lernt, dass man seinen Schutz nicht braucht. Jedoch löste sich 
der Staat deshalb nicht auf. Er wurde nur anders, weil der Staat nicht ohne 
die Menschen existieren kann, die er regieren will.

An dieser Stelle haben wir den Punkt erreicht, an dem wir Max Webers 
Begriff des Staates verlassen müssen, um erst später, wenn wir von Ordnun-
gen reden, wieder zu ihm zurückzukehren. Denn an dieser Stelle hilft uns 
der Webersche Staatsbegriff nicht recht weiter, wenn wir uns über den Staat 
in der neueren Geschichte Lateinamerikas verständigen wollen, eher hemmt 
er uns in unseren Betrachtungen oder führt uns gar in die Irre, hin zu den 
leidigen Defizitaussagen über den Staat in Lateinamerika, wie sie in der Wis-
senschaft nach wie vor anzutreffen sind. Der Grund ist, dass Max Weber das 
Modell des reinen Begriffs, den Idealtypus, erschuf, an dem die Wirklichkeit 
gemessen werden soll. Nun ist das Konzept des Idealtypus bereits in episte-
mologischer Hinsicht fragwürdig. In seinem Buch über Max Weber sprach 
Wolfgang Mommsen (1974: 26) wohlwollend von »gewissen erkenntnisthe-
oretischen Schwierigkeiten, die bei Weber selbst nicht restlos geklärt sind«. 
Denn seit der Philosophie Hegels wissen wir ja, dass wir uns die Welt, in der 


